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Landschaft für den Bereich der Baufelder 3 und 5 

Aufgrund des § 1 0  des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der 
Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) und des § 1 8  des 
Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNa!SchG) wi rd nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
20.07.201 6  folgende Satzung der Gemeinde Altenholz, Kreis Rendsburg-Eckernfö rde 
über die 1 .  Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 für das Gebiet südöstl ich der 
Straße am Dehnberg , westl ich der Claus-Rixen-Schule und nordöstl ich der freien 
Landschaft für den Bereich der Baufelder 3 und 5 ,  bestehend aus der Planzeichnung 
Tei l  A und dem Text Tei l  B ,  erlassen .  

Es gi lt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1 990. 
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Planzeichenerklärung 

1. FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

t l 

WA 

BFL 1 

GRZ 0.4 

GR max, 120 m' 

GR max. je Haus­
gruppe11scheibe 

1 00 m' 

II 

III 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
der 1 .  Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 

Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Nummerierung der Bauflächen, z. B. Baufläche (BFL) 1 

Maß der baulichen Nutzung 

Grundfiächenzahl, z.B. 0.4 

Grundfiäche maximal, z.B. maximal 1 20 m' 

Maximale Grundfläche je Haugruppenscheibe, z.B. maximal 100 m'

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, 
maximal zwei (II) Vollgeschosse 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, 
maximal drei (1 1 1) Vollgeschosse 

§ 9 Alls. 1 N,. 1 BauGB
+ § 4 SauNVO

§ 9  Alls. 1 NI. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 19 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 19 BauNVO

§ 9 Ahs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 19 BauNVO

§ 9 Ahs 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 20 BauNVO

§ 9 Ahs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 20 e�u.wo
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Gebäudegestaltung 

Geneigtes Dach (GD), mit einer zulässigen Dachneigung 
von z.B. 30° - 45" bei einem Vollgescl1oss 
Geneigtes Dach (GD), mit einer zulässigen Dachneigung 
von z.B. 12" - 30" bei zwei Vollgeschossen 
Dachneigung (ON) mit maximal 45' 

Verkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie 

StraßanverkehrsHäche 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

ÖlfenUiche Parkplätze 

Fußgängerbereich 

Grünflächen 

§ 9 Alls. 4 Bau GB
+ § 84 LBO

§ 9 Abs. 4 BauGB
+ § B4 LBO

§ 9 Ahs. 4 BauGB
+ § B4 LBO

§ 9 At,.,. 1 Nr. 1 1 BauGB

§ 9 Abl:. 1 �•r. 1 1  BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. \ 1  BauGB

§ 9 Abl:. 1 Nr. t 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 1  BauGB

1 
I ' 

� 
1 

[0 

St,llplatzanlage 

" 

�::::� 
LPB I I I  

1 1 

4 1/20 , 

Claus-Rixen-Schule

Baum, zu pflanzen, flexibler Standort, i.V.m. Teil B Text 

Sonstige Planzeichen 

Umgrenzung van Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen 

Müllsammelplätze 

Lage der Slellplaizanlage 

Mil Geh• und Leitungsrechten (GL) zu 
belastende Fläche zu Gunsten der Ver- und Enlsorgungslräger 
sowie der Anlieger 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vor­
kehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Kennzeichnung des Lärmpegelbereichs (LPB 3) i.V.m.  Teil B Text 
Lärmpegelbereich (LPB) I I I ,  i,V,m. Teil B Text 

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung 

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung hinsichtlich 
der Höhenfestsetzungen und der überbaubaren Grundflächen (GR) 

II 2. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER
Grtinfläche § 9 Abs. 1 Nr. 1 5 BauGB

§ 9 AM. 1 Nr. 25a Bau GB

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Bau GB

§ 9  Abs. 1 Nr. 22 BauGS

§ 9 Ab.s. 1 Nr. 22 BeuG9

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

§ 16 Abs. 5 BauN'\10

§ 16 Abs. 5 BauNVO

-- r

1 

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß 

Maximal zulässige Gebäudehöhe 
L •• 28 ÖG • öffentliche Grünfläche 

i 1 ITIT1 Böschung, vorhanden C·X·t·X·) Knick, geplant und vorhanden
GH max.
9.50 m 

OKFF EG max. 
30,50 m ü NN 

& 
& 

0 

z.B. 9.50 m

Maximal zulässige Höhe der Oberkante Fertigfußboden 
des Erdgeschosses (OKFF EG), z.B. 30.50 m ü NN 

Bauweise und Baugrenzen 

Nur Einzelhäuser [E] zulässig 

Nur Hausgruppen [H] zulässig 

Offene Bauweise 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 A'Js. 2 + 3, § 18 BauN'✓O

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 A�s. 2 + 3, § 1B Ba:iNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Bau GB
+ § 22 BauNVO

□. [QJIT]

G 

Zweckbestimmung 

Parkanlage 

Spielplatz 

Verkehrsgrün 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Baum, zu pnanzen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BiuGB
1 1110 

§ 9 Abs. 1 Nr. ! 5 3;,uGB

§ 9 Abs. t Nr. 15 Bau GB D

§ 9 ACs. 1 Nr. 25a BauG6

Flurstücksgrenze, vorhanden 

Flurstücksbezeichnung 

Bebauung, vorhanden, öffentliche Einrichtung 

·, --«, - "',--- ,......­' 1 1 1 1�-�� - ""--'- "--'-

,/Ä-, ...... . / ----' 

o «3:o o o�

Knick, künftig forHallend 

Höhenlinie, Lage ü. N .N. ,  
z .B .  30 m ü.N.N.

Fuß- und Radweg 

O o ,.., . M _ O  MMMU- O O M O O O • - - - • •,o 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m., § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 Nr. 1 ,  § 4 BauNVO)

In dem Allgemeinen Wohngebiet {WA) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 N r. 2 und 
3 BauNVO al lgemein zulässigen Nutzungen Schank- und Speisewirtschaften und Anlagen für 
sportliche Zwecke und gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die r1ach § 4 Abs. 3 N r. 1 ,  3 ,  4 und 5 
BauNVO ausnahmsweise zu lässigen Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen) n icht zulässig. 

Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebietes 
d ienenden Läden sowie r1icht störende Handwerksbetriebe sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur 
ausnahmsweise zu lässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ g Abs. 1 Nr. 1 ,  2, 3, 6 BauGB i.V.m. § 1 8, 22 BauNVO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen 
Gebäüdehöhe (GH) 
Die festgesetzte maximale Höhe bau licher Anlagen (Gebäudehöhe GH) wird gemesser1 von der 
Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses (OKFF EG) bis zum höchsten Punkt des Daches 
einsch l ießlich der Gauben und DaChaufbauten. Die maximale Gebäudehöhe darf durch 
untergeordnete Bauteile oder techn ische Anlagen (Schornsteine, Antennenanlagen, Lüftungsanlagen) 
um maximal 1 , 00 m überschritten werden. 

In den einzelnen Baufenstern ist die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss 
(OKFF EG) durch d ie Höhenangabe über Normal Nul l (m ü.  NN) festgesetzt. 

2 . 1 . 1  
I n  der Baufläche 1 {BFL 1 )  ist eine Unterschreitung der festgesetzten Oberkar1te Fertigfußboden 
Erdgeschoss {OKFF EG) um bis zu maximal 1 ,0 m zu lässig. 

2 . 1 .2  
I n  der1 Bauflächen 2 b is 4 (BFL 2 ,  3, 4) ist eine Unterschreitung der festgesetzten Oberkante 
Fertigfußboden Erdgescl1oss (OKFF EG) um bis zu maximal 0 ,5 m zulässig . 

2.2 Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen in den Wohngebäuden 
In der Baunäche 3 (BFL 3) in dem Allgemeiner1 Wohngebiet (WA) ist eine ( 1 )  Wohnung pro 
Hausgruppenscheibe [HI zulässig .  

In  der Baufläche 4 (BFL 4) in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sir1d maximal zwei (2) Wohnungen 
pro Einzelhaus [E] zulässig. 

J. Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 LBO S.-H.)

3.1 Fassaden 
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind für mindestens 60% der fensler1osen Fassadenanteile 
nur  S ichtmauerwerk, Putz und Holz in den Farben rot, rotbraun, gelb ,  weiß und grau zu lässig. Für 
Holzfassaden sind zudem naturbelasser1e Oberflächen zu lässig. An den übrigen Fassadenflächen 
und übernachten Stellplätzen -sog. Carports-, Garagen sowie Nebenanlagen sind auch andere 
Fassaden materialen zu lässig. Holzblockbohlenhäuser sind im gesamten Geltungsbereich unzu lässig. 

3.2 Dacheindeckungen 
Als Dacheindeckung für das Haupthaus sind nur Dachziegel. Dachsteine sowie Blecheindeckungen in 
der1 Farben rot, rotbraun,  g rau und anthrazil sowie Gründächer ( lebende Pflanzen) zulässig. 
Hochglänzende Dachziegel und Dachsteine sind n icht zulässig. Solar- und Photovolta ikanlagen sind 
zu lässig. 

Für Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports} sind auch Flachdächer und flach 
geneigte Dächer sowie abweichende Dachmaterialien zulässig. 

4. Stellplatzflächen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO)

In den Bauflächen 1 bis 4 (BFL 1 ,  2, 3, 4) sind d ie folgenden bau licher1 Anlagen : Stel lplätze, 
überdachte Stellplätze (sog. Carports), Nebenanlagen, Garagen und die verfahrensfreien baul ichen 
Anlagen gern. der LBO sowie Gemeinschaftsanlagen nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) sowie innerhalb der dafür festgesetzten Flächen für 
Nebenanlagen, Stellplätze , überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen ur1d 
Gemeinschaftsanlagen zulässig. 

In der Baufläche 4 (BFL 4) muss der Abstand zwischen-überd8chten Stellplätzen~ (sog .  Carports), 
Garagen und Nebenanlagen, auch der Verfahrensfreien gemäß § 63 LBO - SH mit Ausnahme der 
Mül lsammelstelle sowie Einfriedung und der das Grundstück erschließenden StraßenverkehrsHäche 
mir1destens 3,00 m betragen. 

Folgende verfahrensfreie bau liche Anlagen sind auf den Grundstücksflächen ohne Ausnahme 
zu lässig: 

Gebäude ohne Aufenthaltsräume, ohne Toiletten und ohne Feuerstätten sowie 
untergeordnete bauliche Anlagen bis zu 30 m3 umbauten Raumes (gemäß § 63 Abs. 1 N r. 1 a  
und Nr. 1 4  f LBO SH) 

Wände, Einfriedungen und Sichtschutzwände {gemäß § 63 Abs 1 Nr. 6a ,  b und d LBO SH) :  
Stotzwände mit e iner Höhe bis zu 2 m sowie dazugehörige Umwehrungen b is zu 1 , 1 0  m 
Höhe; Wände und Einfriedungen bis zu 1 ,50 m Höhe; Sichtschutzwände bis zu 2 m Höhe ur1d 
bis zu 5 m Länge, sofern d iese nicht an der erschließungsseitigen Grundstücksgrenze 
errichtet werden. 

Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung (gemäß § 63 Abs. 1 N r. 9a und f LBO SH) :  
Schwimmbecken mit einem Becker1ir1halt bis zu  1 00 m'; Anlagen , d ie  der  Gartennutzung,  der 
Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, 
ausgenommen Gebäude und Einfriedungen. 

Kleinkinderspielplätze im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 (gemäß § 63 Abs. 1 N r. 1 3d LBO SH)  

Sonstige Anlagen (gemäß § 63  Abs. 1 Nr. 14a und  g [Teilweise] lBO S H): 
Fahrradabstel lanlagen, andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen 
wie Hauseingangsüberdachunger1, Markiser1, Roll läder1, Terrassen, Pergolen . 

Die § 63 Absätze 2, 3 und 4 der LBO SH bleiben durch d ie v.g. Festsetzungen unberührt. 

4. t Oberirdische Lagerbehälter
Das Aufsteller1 von oberirdischen Lagerbehältern für die Energieversorgur1g ist auf den 
Grur1dstocksflächen des Allgemeinen Wohngebietes (WA) nicht zulässig . 

5. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Feld mit der Bezeichnung LPB I I I  sind zur Einhaltung unbedenklicher I nnenraumpegel in 
schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4 1 09 in al len Geschosser1 Schal ldämmmaße gemäß des 
Lärmpegelbereiches III der D IN  4 1 09 für al le der Ost, Süd und Nordfassaden vorzusehen. 

Die betroffenen Fassaden des Lännpegelbereiches I I I  der DIN 4 109 sind in Abhäng igkeit der 
Raumnutzung auszuführen (siehe Tabelle 8,  D IN 4 1 09). Für Wohnräume beträgt das erforderl ichen 
Schalldämmmaß mindestens R'w,res = 35 dB. Für Büroräume o.ä. ist dieser Wert um 5 dB zu 
senken. 

Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfül len und in 
Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit 
Korrektu rfaktoren zu versehen (siehe Tabelle 9, D IN 4 1 09). 

_ Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile e ines 
Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen {Architekt, Bauphysiker) 
zu berechnen. 
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Sachverständigen nachgewiesen wird , dass gerir1gere Maßr1ahmen ausreichen. 
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AOb. Gemaß lärmtechniocho Untarsuchung Varkehrslarm nach OIN 1 B005, Anhang 3.1 Emp!oNena Fastsa/zungen - Verl<ehrs//Jrm 

6. Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB)

6.1 Aufschüttungen 
6. 1 .  1
Im Bereich der Bauflächen 1 und 2 {BFL 1 ,  2) sowie dem angrenzenden geplanten Spielplatzgelände
ist die vorhandene Geländesenke auf di!l neue Geländehöhe von 28,00 m ü NN aufzufül len.

6 . 1 .2
I m  Bereich der Bauflächen 1 ,  2 und 4 (BFL 1 ,  2, 4) sowie dem angrenzenden geplanten
Spielplatzgelände sind über das v.g. Maß Aufschüttungen bis maximal 29,00 m ü NN zu lässig.

Nachstehende Darstel lung ohne Maßstab. 
Magenta gefärbter Bereich, Fläche gemäß Ziffer 6. 1 . 1 :  Hellgrün schraffierter Bereich , Fläche gemäß 
Ziffer 6. 1 .2. 
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Für d ie Eingriffe in das Geländerelief ist eir1 spezieller naturrechtlicher Ausgleich zu erbringen , der in 
der landschaftspflegerischen Stel lungnahme ausgewiesen ist. 

6.2 Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung 
Baumpflanzungen, feste Standorte 
An den da rgestellten Stellen entlang den öffentlichen Straßen und den separaten öffentlichen 
wassergebundenen Fußwegen sind Bäume zu pflanzer1 und dauerhaft zu erhalter1;  in den 
ausgewiesenen Bereichen {öffentlicher Spielplatz, Regenrückhaltebecken) können die 
Baumstandorte verschoben werden : Pflanzqualität 3 x. v. Hochstamm, StU 1 6  - 1 B  cm (an 
untergeordneten Stellen S!U 1 4  - 1 6  cm). Der offen herzustel lende Baumstandort muss eine 
Mindestgröße von 6 m• haben. Bei der Auswahl der Bäume für d ie Straßenbegrünung und -
gestaltung sind d ie Platzverhältnisse zu berücksichtigen, in beengten Bereichen muss auf schmale, 
eher n iedrige und aufrecht wachsende Arten/Sorten zurückgegriffen werden. Grundsätzlich sind 
folgende Bäume geeignet: z. B. Hainbuche in Sorten ,  Feldahorn, Baumhasel, Echte und 
Schwedische Mehlbeere (in Sorten). Zierapfel, Linde ( in Sorten), Ahornarten, Domarten und 
Zierbirne 

Baumpflanzungen, flexible Standorte 
An den dargestel l ten Stellen entlang der öffentliche Straße (Planstraßen A) sind d rei (3) Bäume zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten; Pflanzqual ität 3 x v. Hochstamm, Stu 16  - 1 B  cm (an 
untergeordneten Stellen StU 1 4  - 1 6  cm). Der offen herzustellende Baumstandort muss eine 
Mindestgröße von 6 m• haben. Bei der Auswahl der Bäume für d ie Straßen begrür1ung und -
gestaltung sind d ie Platzverhältnisse zu berücksichtigen, in beengten Bereichen muss auf schmale, 
eher n iedrige und aufrecht wachsende Arten/Sorter1 zurückgegriffen werden. Grundsätzlich sind 
folgende Bäume geeignet: z. B. Hainbuche in Sorter1, Feldahorn, Bau mhase!, Echte und 

_ ,_

Zierbirne. 

Obstbaumpflanzung 
An geeigneter Stelle {z. B. i n  den öffentlichen Grür1an lager1) werden vereinzelte Obstbäume ge­
pflanzt, wofür in erster Linie alte reg ior1altypische Obstsorten Veiwendung finden; Pftanzqual ität: 
Hochstamm oder Halbstamm, 3 x. v. ,  StU . 1 0  - 1 2  cm. 

Stel lplatzeingrünung 
Die nörd l ich und östlich zur Baunäche (BFL) 1 gekennzeichnete Stel lplatzanlage ist zum 
angrenzenden Fuß- und Radweg, zur angrenzenden Spielplatzfläche sowie zu den angrer1zenden 
Grundstücksanteilen der Baufläche (BFL) 2 mit einer zweireihigen Laubgehölzhecke aus Hainbuche 
oder Rotbuche vol lständig einzugrünen. Diese auf eine Höhe von mind. 1 ,5 m zu haltende 
geschnittene Hecke ist in eir1en mindestens 1 ,5 m breiten offenen Grünstreifen zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 

7. Hinweise

Hinweis zum bestehenden Bebauungsplan Nr. 39 der Gemeinde Altenholz 
Die Festsetzunger1 aus dem Urspnmgsbebauungsplan des Bebauungsplanes Nr'. 39 der Gemeinde 
Altenholz haben innerhalb des Geltungsbereiches d ieser 1 .  Anderung des Bebauungsplanes Nr. 39 
der Gemeinde Altenholz keir1e Gültigkeit mehr. 

H inweis zum Artenschutz 
Bei Berücksichtigung der Bauzeilenregelungen für Gehölzrodungen und Baufeldräumung tritt keir1 
Verstoß gegen § 44(1 )  BNa!SchG ein. Für Gehölzrodungen gelten d ie gesetzl ichen Schutzfristen .  Die 
Baufeldräumur1g ist zum Schutz von Wiesenbrütern nur in der Zeit vom 01 .og. bis 31 .03 zulässig. 
Spezielle Kompensationsmaßnahmen werden n icht erforderlich . 

Hinweis zum Denkmalschutz 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffäl lige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist d ie 
Denkmalschutzbehörde unverzüg lich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der 
Fachbehörde zu sichern . Verantwortlich hier sind gem. § 14 DSchG (in der Neufassung vom 1 2. 
Januar 201 2) der Grundstückseiger1tümer und der Leiter der Arbeiten . 

Hinweis zu Kampfmitteln 
1 m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Kampfmittel n icht auszusch ließen. Vor Beginn der 
Bauarbeiten ist d ie Fläche auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

Einsichtnahme der DIN und Vorschriften: 
Die DIN 1 8005, DIN 4J 09, die Landesbauordr1ung (LBO) sowie d ie Richtl in ien für d ie Anlage vor1 
Straßen (RAS-LP von 1 999) können ergänzend zur 1 .  Anderung des Bebauungsplanes Nr. 39 bei der 
Gemeinde Altenholz während der Dienstzeiten eingesehen werden. 

Verfahrensvermerk 

1 . Aufgestellt aufgrund des Aufstel lur1gsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 23.03.20 16. Die
ortsübl iche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 08.04.2016  durch Abdruck in den 
Altenholzer Nachrichten erfolgt - ------

2. Die frühzeitige Betei l igung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 21  0·3-:-2·□-1 6
durchgeführt worden .

3. Auf Beschluss der Gemeindevertretung wurde nach § 1 3  a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m.  § 1 3  Abs. 2 Nr. 1
BauGB von der frühzeitigen Beteil igung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
abgesehen.

4. Die Gemeindevertretung hat am 23.03.2016  den Entwurf der 1 .  Anderung des Bebauungsplanes Nr.
39 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf der 1 .  Änderung des Bebauungsplanes N r. 39, bestehend aus der Plar1zeichnung (Tei l
A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung und d ie wesentlichen umweltbezogenen
Stel lungnahmen haben in der Zeit vom 1 8.04.20 16  bis 1 9.05.2016  während der Dienstzeiten nach § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
während der Auslegungsfrist von al len I nteressierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, am 08.04.2016  in den Altenholzer Nachrichten bekanntgemacht. 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können ,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 06.04.20 1 6  zur Abgabe einer Stel lungnahme aufgefordert.
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7. Der kataslermäßige Bestand am 29.01 .20 1 6  sowie die geometrischen Festlegunger1 der r1euen
städtebaul ichen Planung werden als richtig bescheinigt.
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8. Die Gemeindevertretung hat d ie Stel lungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am 20.07.201 6  geprüft. Das Ergebr1is wurde mitgeteilt
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(Teil B), am 20.07.201 6  als Satzung beschlossen und d ie Begründung durch {einfachen) Beschluss 
gebil l igt. 
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10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A} und dem Text (Te i l 8) , wird
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
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1 1  Der Besch luss der 1 .  Anderung des Bebauungsplanes Nr. 39 durch d ie Gemeindevertretung und d ie 
Stelle bei der der Plan mit Begrür1dung auf Dauer während der Sprechstunden von allen 
l r1_tc.res.f_ierten eingesehen werden kann und d ie über den Inhalt Auskur1ft ertei lt, sind am
. .  �., .'!.. 1 . ::01.(.,, . . . . . . .  ortsübl ich in den Altenholzer Nachrichten bekannt gemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf d ie Mögl ichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebener1 Rechtsfolgen (§ 2 1 5  Abs. 2 BauGB) 
sowie auf d ie Mögl ichkeit, Entschäd igungsansprüche gellend zu machen und das Erlöschen d ieser 
Ansprüche .(§ 44 .BauGBl. hingewiesen word.en. Auf di�ßeits��z_ger1 .des § 4 Abs. 3 GO wurde
ebenfalls h 1ngew1esen. Die Satzung 1st mithin am . . . . .  U.7. , . . . . .  , . .;.iw . . . . . . . .  in Kraft getreten .  
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Übersichtsplan ohne Maßstab
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Satzung der 1 .  Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 der 
Gemeinde Altenholz, Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Für das Gebiet südöstl ich der Straße am Oehnberg, westlich der Claus-Rixen-Schule und 
nordöstlich der freien Landschaft für den Bereich der Baufelder 3 und 5 
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